
Modul 4 
Versorgungs- und Betreuungsformen bei Pflegebedürftigkeit

Januar 2022



2

› Anja Benke

› Leiterin des Pflegestützpunkt Weimar

› Dipl. Pflegewirtin (FH)
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Vorstellung



Gliederung

1. Versorgungs- und Betreuungsformen und ihre Charakteristika per SGBXI (Folie 4-10 )

2. Mögliche Angebote der jeweiligen Versorgungsform, die sich an die individuelle 

Lebenssituation und den individuellen Bedarf anpassen (Folie 11- 15)

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung zur Finanzierung der 

Versorgungsform (Folie 16-38)

3Finanziert durch den Freistaat Thüringen



1. Versorgungs- und 
Betreuungsformen und ihre 
Charakteristika per SGBXI

Finanziert durch den Freistaat Thüringen
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4.1 Millionen Pflegebedürftige insgesamt

Zu Hause versorgt:

3,31 Millionen (80%)

In Heimen vollstationär 
versorgt:

818 000 (20%)

Durch Angehörige:

2,12 Millionen 
Pflegebedürftige 

(Pflegegrad 2 bis 5)

In 15 400 Pflegeheimen (1) mit 
796 500 Beschäftigten

Zusammen 
mit/durch 

ambulante Dienste:

983 000 
Pflegebedürftige 

(Pflegegrad 1 bis 5)

Im Pflegegrad 1 (mit 
ausschließlich 

landesrechtlichen bzw. ohne 
Leistungen der Heime und 

Dienste):

208 000 Pflegebedürftige 
Auch durch Angehörige 

versorgt.  

Durch 14 700 
ambulante Dienste 

mit 421 600 
Beschäftigten

1 Einschl. teilstationärer Pflegeheime.

1. Versorgungs- und Betreuungsformen und ihre 
Charakteristika per SGBXI

Finanziert durch den Freistaat Thüringen



1. Versorgungs- und Betreuungsformen und ihre 
Charakteristika per SGBXI
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Bildquelle 1 



1. Versorgungs- und 
Betreuungsformen und 
ihre Charakteristika per 
SGBXI
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Ambulant

› Pflege durch Angehörige in der Häuslichkeit

› Pflege durch einen Pflegedienst bzw. 

Einzelpflegekräfte

› Pflege durch Angehörige und Pflegedienst 

bzw. Einzelpflegekräfte

Finanziert durch den Freistaat Thüringen
Bildquelle 2
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Teilstationär

› Versorgung in Häuslichkeit von 

Angehörigen und/oder dem Pflegedienst

ABER AUCH

› Pflege und Betreuung zeitweise in 

Pflegeeinrichtung

› Der Entlastung für berufstätige pflegende 

Angehörige

› Teilst. Pflege als Tages- oder Nachtpflege 

möglich

Finanziert durch den Freistaat Thüringen

Bildquelle 3

1. Versorgungs- und Betreuungsformen und ihre 
Charakteristika per SGBXI



1. Versorgungs- und Betreuungsformen und ihre 
Charakteristika per SGBXI

Stationär

› Pflege und Betreuung rund um die Uhr in einer stationären Pflegeeinrichtung

› I. d. R. traditionelle Unterscheidung von Altenwohnheim, Altenheim oder Pflegeheim

› Heutzutage oft Kombinationen aus traditionellen Typen

› Spezialisierte Einrichtungen für Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten und für 

sterbende Menschen

9Finanziert durch den Freistaat Thüringen
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Für welche Versorgungsform man sich 

entscheidet, hängt von der Schwere 

der Pflegebedürftigkeit und von den 

individuellen Lebensumständen der 

betroffenen Person ab.

Finanziert durch den Freistaat Thüringen

1. Versorgungs- und Betreuungsformen und ihre 
Charakteristika per SGBXI

Bildquelle 4



2. Mögliche Angebote der 
jeweiligen Versorgungsform

Finanziert durch den Freistaat Thüringen
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Ambulante 
VersorgungPflegedienst

Pflegende 
Angehörige

Ehrenamtliche 
Helfer

Betreutes 
Wohnen

Ambulant 
betreute 

Wohngruppen

2. Mögliche Angebote der jeweiligen Versorgungsform
Ambulante Versorgung
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Ambulante 
Versorgung

Spezialisierte 
ambulante 

Palliativversorgung 
(SAPV)

Betreuungsdienst

Ambulante 
Hospizdienste

2. Mögliche Angebote der jeweiligen Versorgungsform
Ambulante Versorgung
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Teilstationäre 
Versorgung

Tagespflege

Nachtpflege

Kurzzeitpflege

2. Mögliche Angebote der jeweiligen Versorgungsform
Teilstationäre Versorgung
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Stationäre 
Versorgung

Hospiz
Pflegeheim

Altenheim

Altenwohnheime

Stationäre 
Einrichtungen 

der 
Behindertenhilfe

2. Mögliche Angebote der jeweiligen Versorgungsform
Stationäre Versorgung



3. Grundlegende Leistungen der 
Pflege- und Krankenversicherung zur 

Finanzierung der Versorgungsform

Finanziert durch den Freistaat Thüringen



3. Grundlegende 
Leistungen der 
Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der 
Versorgungsform
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Pflegegeld (Pflege nur durch Angehörige/ambulante 

Versorgung)

› Anspruch ab Pflegegrad 2

› Höhe richtet sich nach Pflegegrad

› Wird auf Konto gezahlt

› Pflegebedürftiger kann frei darüber verfügen

Finanziert durch den Freistaat Thüringen

Bildquelle 5
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Pflegegrad Pflegegeld

1 -

2 316,00 €

3 545,00 €

4 728,00 €

5 901,00€

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform



3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform

Pflegegeld (Pflege nur durch Angehörige/ambulante Versorgung)

› Beratungseinsätze als Voraussetzung für Pflegegeld

› Pflegegrad 2-3 halbjährlich 

› Pflegegrad 4-5 vierteljährlich
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Pflegesachleistung (Pflege nur durch Pflegedienst/ambulante Versorgung)

› Anspruch ab Pflegegrad 2

› Höhe richtet sich nach Pflegegrad

› Keine Erstattung auf Konto, Pflegedienst rechnet direkt mit Kasse ab

20Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform
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Pflegegrad Pflegesachleistung

1 -

2 724,00 €

3 1363,00 €

4 1693,00 €

5 2095,00€

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform



Kombinationsleistung (Pflege durch Pflegedienst & durch Angehörige/ambulante Versorgung)

› Anspruch ab Pflegegrad 2

› Höhe richtet sich nach Pflegegrad

› Kombination aus Pflegegeld und Pflegesachleistung

22Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform



Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende 
Leistungen der 
Pflegeversicherung zur 
Finanzierung der 
Versorgungsform
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Kombinationsleistung (Pflege durch 

Pflegedienst & durch Angehörige/ambulante 

Versorgung)

› Anteiliges Pflegegeld bei nicht voll 

ausgeschöpften Budget der Sachleistung

Bildquelle 6Bildquelle 6



3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform

Kombinationsleistung (Pflege durch Pflegedienst & durch Angehörige/ambulante Versorgung)

› Beispielrechnung PG3

 Pflegedienst schöpft Budget für Sachleistung (1363,00€) in Höhe von 681,50€ (50%) aus

 Anspruch auf Pflegegeld in Höhe von 272,50 € (50%)
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3. Grundlegende 
Leistungen der 
Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der 
Versorgungsform
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Entlastungsbetrag (Betreuung und hauswirtschaftliche 

Dienstleistungen durch Pflege- oder 

Betreuungsdienste/ambulante Versorgung)

› Monatlicher Anspruch von 125€ im Pflegegrad 1-5

› Leistungen von zugelassenen Betreuungs- und 

Pflegediensten

› Keine Ausbezahlung des Betrages auf Konto

› Nicht genutzte Beträge können angespart werden

Finanziert durch den Freistaat Thüringen

Bildquelle 7



Verhinderungspflege (wenn der pflegende Angehörige zu Hause vorübergehend nicht 

unterstützen kann/ambulante Versorgung)

› Anspruch je Kalenderjahr für längstens 6 Wochen und bis 2.499 Euro bei noch nicht in 

Anspruch genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege

› Geht stunden- aber auch tageweise

› Während der Verhinderungspflege wird Pflegegeld anteilig weitergezahlt

26Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform
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Maßnahmen zu Verbesserung des 

Wohnumfeldes (Veränderung der Bausubstanz 

um Barrieren zu beseitigen / ambulante 

Versorgung)

› Anspruch auf Zuschuss von bis zu 4000,00€ 

bei Antragstellung

› Kann bei veränderter Pflegesituation 

mehrfach gewährt werden

› Es geht darum Barrieren in  der Häuslichkeit 

zu beseitigen z.B. Türschwellen, 

Türverbreiterungen, Haltegriffe, Lifte etc.

Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform

Bildquelle 8



Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (Betreuung schwerstkranker und sterbender 

Menschen / ambulant)

› Kostenübernahme durch die Krankenkasse

› Behandelnder Arzt muss Verordnung ausstellen

› Dient z.B. dem Zweck der Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität durch Maßnahmen zur 

Linderung der Symptome

28Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform



3. Grundlegende 
Leistungen der 
Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der 
Versorgungsform
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Tages- und Nachtpflege (Besuch einer Einrichtung neben der 
häuslichen Pflege / teilstationäre Versorgung)

› Monatlicher Anspruch zusätzlich neben 
Pflegegeld/Pflegesachleistung

› Kann tageweise bei Antragstellung in Anspruch genommen 
werden

› Dient zur Entlastung pflegender Angehörige und als 
Abwechslung vom Alltag für den Pflegebedürftigen

Finanziert durch den Freistaat Thüringen

Bildquelle 9



Tages- und Nachtpflege (Besuch einer Einrichtung neben der häuslichen Pflege / teilstationäre 
Versorgung)
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Pflegegrad Leistungsbetrag für teilstationäre Pflege

1 -

2 689,00€

3 1298,00€

4 1612,00€

5 1995,00€

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform



Kurzzeitpflege (wenn der pflegende 

Angehörige zu Hause vorübergehend 

nicht unterstützen kann / teilstationäre 

Versorgung)

› Anspruch je Kalenderjahr für 

längstens 8 Wochen und bis 3386,00 

Euro bei noch nicht in Anspruch 

genommenen Mitteln der 

Verhinderungspflege

› Vorrübergehender Aufenthalt in 

einer stationären Pflegeeinrichtung
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3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform

Bildquelle 10



3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform

vollstationäre Pflege (Pflege und Betreuung in einer Einrichtung / stationäre Versorgung)

› Wenn keine Angehörigen zu Hause unterstützen können und der Unterstützungsbedarf von 

der ambulanten Pflege nicht abgedeckt werden kann

› Höhe der Leistungsbeträge richtet sich nach Pflegegrad 

› Pflege und Betreuung 24h am Tag

› Die Bewohner müssen einen Eigenanteil leisten

32Finanziert durch den Freistaat Thüringen



vollstationäre Pflege (Pflege und Betreuung in einer Einrichtung / stationäre Versorgung)
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Pflegegrad Leistungsbetrag für teilstationäre Pflege

1 125,00€

2 770,00€

3 1262,00€

4 1775,00€

5 2005,00€

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform



vollstationäre Pflege (Pflege und Betreuung in einer Einrichtung / stationäre Versorgung)

› Betrifft Einrichtungen der Behindertenhilfe

› Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die soziale Teilhabe, die schulische Ausbildung 

oder die Erziehung von Menschen muss Einrichtungszweck sein

› Pflegegrad 2 ist Voraussetzung zur Beteiligung an den Kosten durch die Pflegekasse 

34Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform



3. Grundlegende 
Leistungen der 
Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der 
Versorgungsform
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Vollstationäre Pflege/Betreuung für Menschen mit Behinderung  

(stationäre Versorgung)

› Pflegekasse beteiligt sich mit 10% an den Heimkosten aber max. nur 

bis 266,00€

› Aufenthalt in der Regel unter der Woche

› Bei Pflege und Betreuung am Wochenende in der Familie dann 

Anspruch auf Pflegegeld und /oder Pflegesachleistung
Finanziert durch den Freistaat Thüringen

Bildquelle 11



vollstationäre Pflege/ Betreuung für Menschen in der letzten Lebensphase (stationäre 

Versorgung)

› Für Menschen mit unheilbaren Krankheiten

› In ihrer letzten Lebensphase eine palliativ-pflegerische und palliativ-medizinische Versorgung 

erbringen

› In der Regel kleine Einrichtungen mit familiärem Charakter mit acht bis sechzehn Plätzen

36Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform
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Vollstationäre Pflege/Betreuung für 

Menschen in der letzten Lebensphase 

(stationäre Versorgung)

› Antragstellung Aufenthalt direkt im 

Hospiz

› Keine Leistung der Pflegeversicherung 

sondern der Krankenversicherung

› Bescheinigung über Notwendigkeit 

durch einen Vertrags- oder 

Krankenhausarzt als Voraussetzung

› Kosten werden von Krankenkasse 

übernommen

Finanziert durch den Freistaat Thüringen

3. Grundlegende Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Finanzierung der Versorgungsform

Bildquelle 12



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Thüringer Agentur Für 
Fachkräftegewinnung (ThAFF)

 0361 5603 520

thaff@leg-thueringen.de
Betreff:  „Rückfrage Pflegelotse“

Die ThAFF wird finanziert durch den Freistaat Thüringen.

mailto:thaff@leg-thueringen.de
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